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Gemeindeverwaltung Steinheim am Albuch 
Hauptstraße 24 
89555 Steinheim am Albuch 

Verantwortlicher nach Art. 4 Nr. 7  
DSGVO 

Bürgermeister Holger Weise 
Stellv. Bürgermeister der Gemeinde Steinheim 

behördlicher Datenschutzbeauftragter Herr Christoph Boser 
datenschutz@steinheim-am-albuch.de 

Zweck(e) der Datenverarbeitung, 
Rechtsgrundlage 

Die personenbezogenen Daten werden für die 
diskriminierungsfreie Vergabe von Bauplätzen 
anhand von Bauplatzvergabekriterien erhoben. 
Berechtigtes Interesse 

Geplante Speicherungsdauer Wir verarbeiten und speichern Ihre 
personenbezogenen Daten, solange es für die 
Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen 
Pflichten und Vorgaben erforderlich ist. 
 
Registrierung als Interessent: 
 
Wenn Sie sich als Interessent im System 
registrieren, erfolgt die Speicherung dieser Daten 
auf unbestimmte Frist, bis Sie selbst die 
Löschung im EDV System vornehmen oder uns 
schriftlich damit beauftragen. 
 
Bauplatzbewerbung: 
 
Nach Teilnahme an einem Vergabeverfahren für 
ein Baugebiet, wird Ihre Bewerbung sämtlichen 
Nachweisen 6 Monate nach Abschluss des 
letzten notariell beurkundeten Kaufvertrags für 
ein Baugrundstücks, gelöscht. 

Empfänger oder Kategorie von 
Empfängern der Daten (Stellen, 
denen die Daten offengelegt werden). 

Wir nutzen das Tool "BAUPILOT", dessen 
Anbieter die BAUPILOT GmbH, Zeppelinring 7, 
88400 Biberach, Deutschland ist. 

Betroffenenrechte Sie haben als betroffene Person das Recht von 
der Gemeindeverwaltung Auskunft über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 15 
DSGVO), die Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 
16 DSGVO), die Löschung der Daten (Art. 17 
DSGVO) und die Einschränkung der 
Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) zu verlangen, 
sofern die rechtlichen Voraussetzungen dafür 
vorliegen. Sie können verlangen, die 
bereitgestellten personenbezogenen gemäß Art. 
20 DSGVO zu erhalten oder zu übermitteln. Sie 



können nach Art. 21 DSGVO Widerspruch 
einlegen. Die Einwilligung in die Verarbeitung 
Ihrer Daten können Sie jederzeit widerrufen. 
Unbeschadet anderer Rechtsbehelfe können Sie 
sich beim Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit, 
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, 
poststelle@lfdi.bwl.de beschweren. 

Verpflichtung, Daten bereit zu stellen, 
Folgen der Verweigerung 

Sie sind nicht verpflichtet, die zum oben 
genannten Zweck erforderlichen 
personenbezogenen Daten bereit zu stellen. 
Eine Teilnahme an der Bauplatzvergabe 
kann jedoch nur mit den hierfür notwendigen 
Daten ermöglicht werden. 

Allgemeinde Informationspflicht Siehe Homepage Datenschutzinformation für 
Bürger, Einwohner und Interessenten nach 
Art. 13, 14 und 21 der Datenschutz-
Grundverordnung DSVGO 

 


